
Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung

handlung gleicher? Sachverhalte nur dann zulässig, wenn sie sich auf
ernsthafte und objektive Gründe abstützen kann. Die Rechtsgleichheit
wird in der Rechtsanwendung nur dann verletzt, wenn die gleiche
Behörde den gleichen Sachverhalt ohne sachliche Gründe unterschiedlich
beurteilt”. Gleiches ist nach Massgabe seiner Gleichheit gleich zu be-
handeln*. Dies bedeutet umgekehrt, dass eine völlig gleichmässige Pra-
xis nur dann erreicht wird, wenn eine einzige Behörde des Landes für
eine bestimmte Bewilligung zuständig erklärt wird?. Geht eine behaup-
tete Ungleichbehandlung von verschiedenen Behörden aus, so kann
Art. 31 Abs. 1 LV nicht angerufen werden.

2. Gleichbehandlung im Unrecht

Die Gleichbehandlung im Unrecht, d.h. die gleiche rechtswidrige Be-
handlung kann grundsätzlich nicht verlangt werden, wenn die Behörde
in einem andern Fall das Recht irrtümlich falsch angewandt hat”. Viel-
mehr geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung des Art.
92 Abs. 2 LV dem Rechtsgleichheitsgebot des Art. 31 Abs. 1 LV vor®.
Art. 31 Abs. 1 Satz 1 vermittelt nur ein Recht auf gleiche Behandlung in-
nerhalb der Gesetze, nicht aber auf Verletzung der Gesetze*. Von die-
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